
Y

2. Abschnitt — Straftaten gegen Freiheit
93 und Würde des Menschen § §  1 2 3 ,1 2 4

8. Die Nötigung oder der M ißbrauch eines K indes un te r 14 Jah ren  
zu sexuellen H andlungen fällt gleichzeitig un te r § 148. Nötigt oder 

m ißbraucht ein Erw achsener einen Jugendlichen zu gleichgeschlechtlichen 
sexuellen Handlungen, so liegt Tateinheit m it § 151 vor.

§ 123
A usnutzung und Förderung der Prostitution

Wer die Prostitution ausnutzt oder fördert, um daraus Ein
künfte zu beziehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft. Zusätz
lich kann auf Aufenthaltsbeschränkung erkannt werden.

1. § 123 erfaß t diejenigen Handlungen, die wegen ih rer Schwere und 
V erw erflichkeit die A nw endung strafrechtlicher M aßnahm en im

Interesse des Schutzes der Gesellschaft unabdingbar erfordern. Die Aus
nutzung und Förderung der Prostitu tion  spielt zahlenm äßig eine u n te r
geordnete Rolle, da die Prostitu tion  selbst im  Ergebnis der sozialen V er
änderungen in der DDR bereits weitgehend zurückgedrängt werden 
konnte.

2. Die H andlung nach § 123 besteht in der Förderung oder Aus
nützung der P rostitution, und zw ar sowohl der heterosexuellen

als auch der homosexuellen. Die Ausübung der P rostitu tion  selbst fällt 
nicht un ter diese Bestim mung, sondern w ird  vom § 249 erfaßt.

Als Förderung ist jede A rt der H ilfeleistung zu betrachten, die die 
P rostitution ermöglicht oder erleichtert (Verschaffung von Gelegenheit, 
Verm ieten von Räum en oder G ew ähren von U nterkunft, V erm itt
lung von Bekanntschaften oder Zuführung von Personen).

Als Ausnutzung ist jede A rt der Verschaffung von m ateriellen Vor
teilen aus dem unsittlichen E rw erb der P rostitu ierten  zu verstehen (das 
Sich-aushalten-Lassen, Entgegennahm e von G eldm itteln, die A nnahm e 
von Geschenken usw.).

3. Der Vorsatz m uß die K enntnis umfassen, daß die betreffende P er
son der P rostitution nachgeht und durch die H andlung ih r unsitt

licher E rw erb gefördert oder ausgenutzt w ird. Der T äter muß sowohl bei 
der Förderung als auch der Ausnutzung der P rostitution m it dem Ziel 
handeln, daraus E inkünfte zu beziehen.

§ 124
V ornahm e sexueller H andlungen in  der Ö ffentlichkeit

Wer sexuelle H andlungen öffentlich in G egenw art anderer 
vornim m t, um sieh dadurch geschlechtlich zu erregen oder zu


